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Der Bürgermeister 

 Öffentliche 
Beschlussvorlage 
229/2020 
Dezernat I, gez. Öhmann 

 
 

Federführung: Datum: 

20-Stadtmarketing 15.09.2020 
Produkt: 

20.12 Wirtschaftsförderung und Breitbandausbau 
20.14 Stadtmarketing und Tourismus 

 

Beratungsfolge: Sitzungsdatum: 

Haupt- und Finanzausschuss 24.09.2020 Vorberatung 

Rat der Stadt Coesfeld 08.10.2020 Entscheidung 

 

Finanzielle Stützung der Online Coesfeld-Gutscheine 

Beschlussvorschlag auf Antrag der CDU-Fraktion: 

1. Rat beschließt, alle Coesfeld Gutscheine, die bis zum 30.12.2020 online bestellt werden, 
mit einem Zuschuss von 20% zu unterstützen. Die Stadt stellt für eine weitere Stützung 
des Handels durch die Corona-Pandemie ein Budget von 100.000 Euro zur Verfügung. 
Der Stadtmarketingverein wird beauftragt, die erforderlichen Maßnahmen zur 
Umsetzung vorzubereiten. 

2. Der Stadtmarketingverein wird beauftragt, mit der Fa. Zmyle Möglichkeiten der 
Weiterentwicklung der Online-Gutscheine zu prüfen, mit dem Ziel, Umsatz in der Stadt 
Coesfeld zu generieren. 

 

Ergänzender Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

1. Es wird beschlossen, alle Coesfeld-Gutscheine mit einem Warenwert von maximal 100 € 
einmalig (siehe oben) zu bezuschussen. Start der Aktion soll im Laufe des Oktobers 
sein. Die Aktion läuft bis zum oben genannten Zeitpunkt oder bis das Budget von 
100.000 € erschöpft ist. Zur Finanzierung werden die Mittel außerplanmäßig 
bereitgestellt.  

Sachverhalt: 

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Coesfeld beantragt alle Coesfeld-Gutscheine die bis zum 
30.12.2020 online bestellt werden, mit einem Zuschuss von 20 % zu unterstützen. Dafür soll ein 
Gesamtbudget von 100.000 € zur Verfügung gestellt werden. 

Konkret wird vorgeschlagen, alle Coesfeld-Gutscheine, die bis zum 30.12.2020 online über die 
Gutscheinplattform www.coesfeld-gutschein.de erworben werden, mit einem Zuschuss von 20 
% zu unterstützen. Das heißt, beim Kauf eines Coesfeld-Gutscheins von z.B. 10 €, bekommt der 
Kunde einen Coesfeld-Gutschein im Wert von 12 €. Der Kunde selbst zahlt lediglich die 10€, 
den Zuschuss von 20 % des gewählten Gutscheinwerts wird durch die Stadt Coesfeld bezahlt. 
Diese online erworbenen Coesfeld-Gutscheine können bei allen aktuellen Annahmestellen des 
neuen Coesfeld-Gutscheins eingelöst werden.  

Die technische Realisierung hat der Stadtmarketing Verein mit zmyle GmbH bereits einmal 
erfolgreich durchgeführt, sodass die Umsetzung seitens des Stadtmarketing Vereins umgehend 
nach Beschluss und Kapazitäten des Dienstleisters möglich ist.  

http://www.coesfeld-gutschein.de/
https://www.coesfeld-gutschein.de/search/
https://www.coesfeld-gutschein.de/search/
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Eine vergleichbare Aktion wurde bereits im Zeitraum vom 15. Juni bis zum 15. September 2020 
mit großem Erfolg durchgeführt. Für diese Aktion wurden 40.000 € Zuschuss seitens der Stadt 
Coesfeld gewährt, s. Vorlage 142/2020. Die Verwaltung schlägt vor den maximalen Zuschuss 
auf 20 € pro Gutschein zu begrenzen. Dies basiert auf dem Beschluss zur Vorlage 142/2020. 
Eine Deckung der außerplanmäßigen Aufwendungen ist im Budget des Fachbereichs 20 
vorhanden.  

Auch in anderen Städten wurden die „Stadt-Gutscheine“ gefördert, anbei einige Beispiele mit 
deren Fördersummen: 

 Ahaus: 250.000 €  

 Bocholt: 1.000.000 € 

 Dülmen: 30.000 € 

 Gescher: 100.000 € 

 Gronau: 250.000 € 

 Heek: 40.000 € 

 Legden: 50.000 € 

 Olfen: 50.000 € 

 Reken: 370.000 € 

 Stadtlohn: 250.000 € 

 Velen: 150.000 € 
 
Die bisherige Aktion hat einen großen Zuspruch von Seiten der Händler und Gutschein-Käufer 
erfahren. Ein Großteil der Gutscheine wurde bereits bei lokalen Händlern wieder eingelöst, was 
als erfolgreiches Zeichen der Aktion gewertet werden kann. Da auch in anderen Städten weitere 
Kontingente für die Bezuschussung zur Verfügung gestellt wurden, wird von Seiten der 
Verwaltung eine erneute Bezuschussung empfohlen.  

 

Anlagen: 

Antrag der CDU Fraktion vom 25.08.2020 
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